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Totalrevision Wasser­
versorgungsreglement

Das Wasserversorgungsreglement der 

Gemeinde Meggen soll zeitgemässer 

und verursachergerechter werden. Das 

aktuelle Reglement stammt aus dem 

Jahr 1973 und wurde zuletzt 1985 teil-

weise revidiert. Bisher basierten die 

Wassergebühren auf dem Gebäudever-

sicherungswert. Um eine gerechtere und 

transparentere Gebührenstruktur zu 

schaffen, hat der Gemeinderat beschlos-

sen, das Wasserreglement vollständig zu 

überarbeiten.	�  Seite 6

Teilrevision Siedlungs­
entwässerungsreglement

Die Totalrevision des Wasserreglements 

von 1973 macht eine Teilrevision des 

Siedlungsentwässerungsreglements 

notwendig. Reglement und Verordnung 

werden damit inhaltlich und strukturell 

an heutige Anforderungen angepasst. 

Gleichzeitig wird das Siedlungsentwäs-

serungsreglement auf das neue Wasser-

versorgungsreglement abgestimmt. So 

entsteht eine einheitliche und konsisten-

te Regelung.� Seite 10

Sonderkredit Überbauung 
Luzernerstrasse

Das Überbauungsgebiet Luzernerstrasse 

ist ein zentrales Entwicklungsgebiet der 

Gemeinde Meggen. Inzwischen liegt das 

Bauprojekt inklusive Kostenvoranschlag 

für die gemeindeeigenen Gebäude und 

die öffentliche Umgebung vor. Die Meg-

ger Stimmbevölkerung entscheidet über 

den Sonderkredit für die Realisierung 

der Gebäude und der Umgebung von 

37,5 Mio. Franken.� Seite 14
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Liebe Meggerinnen und Megger

Sauberes Trinkwasser, eine funktionierende Infrastruktur und 

Orte der Begegnung bilden das Fundament für unsere Lebens-

qualität in Meggen. Vieles davon ist für uns selbstverständlich 

geworden. Gerade deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe, 

diese Grundlagen zu erhalten und vorausschauend weiterzu-

entwickeln. Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir 

Ihnen drei Abstimmungsvorlagen, die unseren Alltag betreffen 

und gleichzeitig wichtige Weichen für die Zukunft unserer Ge-

meinde stellen.

Die Anpassungen bei den Wasser- und Abwasserreglementen 

sorgen dafür, dass unsere Infrastruktur auch künftig fair und 

zeitgemäss organisiert ist. Für Sie als Einwohnerinnen und Ein-

wohner ist dabei besonders wichtig: Beide Revisionen führen 

insgesamt zu keinen höheren Gebühren. Damit sichern wir eine 

Versorgung, auf die wir uns alle täglich verlassen können, und 

dies weiterhin zu attraktiven Konditionen.

Ebenso wichtig ist die geplante Überbauung an der Luzerner-

strasse. Hier entsteht ein Ort, der Menschen zusammenbringt, 

für Kinder und Familien, für Schülerinnen und Schüler und für 

ältere Menschen, kurz gesagt für uns alle. Mit Tagesstrukturen, 

Bibliothek, Wohnraum und der Spitex schaffen wir ein lebendi-

ges Zentrum, das den heutigen Bedürfnissen unserer Gemein-

de entspricht und auch künftigen Generationen zugutekommt.

Alle diese Vorhaben stehen für dasselbe Anliegen: Wir investie-

ren heute, damit Meggen auch morgen ein lebenswerter Ort 

bleibt, für uns und für die Generationen nach uns.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme 

an der Urnenabstimmung vom 14. Juni 2026 und freuen uns, 

wenn Sie die Vorlagen unterstützen.

Pascal Frei

Gemeindeammann

VORWORT



FÜR EILIGE LESERINNEN UND LESER

Teilrevision Siedlungsentwässerungsreglement

Die Totalrevision des Wasserreglements von 1973 macht eine 

Teilrevision des Siedlungsentwässerungsreglements notwen-

dig. Reglement und Verordnung werden damit inhaltlich und 

strukturell an heutige Anforderungen angepasst. Gleichzeitig 

wird das Siedlungsentwässerungsreglement auf das neue Was-

serversorgungsreglement abgestimmt. So entsteht eine ein-

heitliche und konsistente Regelung.

Ein Schwerpunkt ist die Überarbeitung der Tarifzonen. Künftig 

sind sie feiner abgestuft und damit sachgerechter. Das ermög-

licht eine differenziertere, verursachergerechte Gebührener-

hebung – auch bei Nachverdichtungen auf bereits bebauten 

Grundstücken. Für Wasserversorgung und Siedlungsentwässe-

rung wird ein identisches Finanzierungs- und Gebührensystem 

eingeführt. Das vereinfacht den Vollzug und erhöht die Trans-

parenz. Die Gebührenansätze lassen sich so in beiden Bereichen 

auf Basis von Kostenanalysen nachvollziehbar kalkulieren. Zu-

dem nutzt die Gemeinde Synergien zwischen den beiden Be-

reichen und erreicht effizientere Abläufe.

Ausführliche Informationen: Seiten 10–13

Totalrevision Wasserversorgungsreglement

Das Wasserversorgungsreglement der Gemeinde Meggen soll 

zeitgemässer und verursachergerechter werden. Das aktuelle 

Reglement stammt aus dem Jahr 1973 und wurde zuletzt 1985 

teilweise revidiert. Bisher basierten die Wassergebühren auf 

dem Gebäudeversicherungswert.

Um eine gerechtere und transparentere Gebührenstruktur zu 

schaffen, hat der Gemeinderat beschlossen, das Wasserregle-

ment vollständig zu überarbeiten und das Siedlungsentwäs-

serungsreglement darauf abzustimmen. Künftig sollen die 

Anschluss- und Betriebsgebühren verursachergerecht erho-

ben werden, zum Beispiel unter Berücksichtigung von Grund-

stücksfläche, Nutzung, Bebauungsdichte, Anzahl Wohnein-

heiten oder dem Hydrantendispositiv. Die neue Aufteilung 

ist keine Gebührenerhöhung. Sie ändert lediglich die Berech-

nungsmethode und berücksichtigt mehrere Faktoren. Ins-

gesamt bleiben die Einnahmen aus den Betriebsgebühren in 

Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung auf dem bis-

herigen Niveau. Es ist geplant, die Gebührenansätze aufgrund 

von Kostenanalysen periodisch alle fünf Jahre zu überprüfen 

und bei Bedarf anzupassen. Je nach Verbrauch kann es bei 

einzelnen Haushalten dennoch zu Mehr- oder Minderkosten 

kommen.

Ausführliche Informationen: Seiten 6–9

Abstimmungsempfehlung: Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen den Stimmberechtigten 

der Gemeinde Meggen, der Vorlage zuzustimmen.

Abstimmungsempfehlung: Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen den Stimmberechtigten 

der Gemeinde Meggen, der Vorlage zuzustimmen.

3
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FÜR EILIGE LESERINNEN UND LESER

Sonderkredit Überbauung Luzernerstrasse

Das Überbauungsgebiet Luzernerstrasse ist ein zentrales Ent-

wicklungsgebiet der Gemeinde Meggen. Auf Basis des von der 

Stimmbevölkerung am 26. November 2023 genehmigten Be-

bauungsplans entstehen im Perimeter neue Wohn- und Gewer-

beflächen, ein öffentlicher Park, öffentliche Räume für Schulen 

und Bevölkerung sowie eine gemeinsame Einstellhalle. 

Die Gemeinde ist Eigentümerin von drei Parzellen und reali-

siert darauf zwei Doppelhäuser – eines davon als Erweiterung 

für die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen und 

einer Bibliothek, das andere als Wohn- und Gewerbehaus, u. a. 

mit Flächen für die Spitex als Ankermieterin sowie die öffentli-

che Umgebung mit Park und Fuss-/Fahrradweg.

Was Sie am 14. Juni 2026 abstimmen

Inzwischen liegt das Bauprojekt inklusive Kostenvoranschlag 

für die gemeindeeigenen Gebäude und die öffentliche Umge-

bung vor. Am 14. Juni 2026 entscheidet die Megger Stimm-

bevölkerung über den Sonderkredit für die Realisierung der 

Gebäude und der Umgebung von 37,5 Mio. Franken. 

Bereits am 24. November 2024 wurde ein Sonderkredit von 6,6 

Mio. Franken genehmigt. Dieser umfasste den Planungskredit 

für die gemeindeeigenen Gebäude und die allgemeine Um-

gebung (2,6 Mio. Franken) sowie den Gemeindeanteil für die 

Realisierung der gemeinsamen Einstellhalle (4,0 Mio. Franken). 

Finanzierung und Nutzen

Der Baukredit wird durch die Gemeinde finanziert. Die Folge-

kosten sind ohne Steuererhöhung tragbar. An den Kosten der 

allgemeinen Umgebung beteiligen sich die übrigen Grund-

eigentümerschaften anteilsmässig. Beim Wohn- und Gewerbe-

haus werden die Investitionen durch spätere Mieterträge kom-

pensiert. Beim öffentlichen Gebäude mit der Bibliothek und 

den Tagesstrukturen führt die grössere Fläche zu Mehrkosten – 

gleichzeitig können durch die Zusammenlegung der Schul- und 

der Gemeindebibliothek sowie der Bündelung der Tagesstruk-

turen betriebliche Synergien erzielt werden. Die Bibliothek wird 

als zeitgemässer, offener Treffpunkt weiterentwickelt. Weiter 

wird zusätzlicher Wohnraum geschaffen und die Aufenthalts-

qualität durch den Park und sichere Wege erhöht.

Ausführliche Informationen: Seiten 14–25

Abstimmungsempfehlung: Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen den Stimmberechtigten 

der Gemeinde Meggen, der Vorlage zuzustimmen.



5

Anordnung der Gemeindeabstimmung 
vom 14. Juni 2026

ANORDNUNG

Anordnung

Der Gemeinderat von Meggen beschliesst:

1.	 Am Sonntag, 14. Juni 2026, findet eine Gemeindeabstimmung an der Urne statt.

2.	 Es wird über folgende Geschäfte abgestimmt:

	 2.2 Totalrevision Wasserversorgungsreglement

	 2.3 Teilrevision Siedlungsentwässerungsreglement

	 2.4 Sonderkredit Überbauung Luzernerstrasse

3.	� Die Abstimmungsbotschaft des Gemeinderates ist so zu verteilen, dass sie spätestens drei Wochen vor dem Abstimmungstag 

im Besitze der Stimmberechtigten ist.

4.	� Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder 

Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und 

spätestens am 9. Juni 2026 ihren politischen Wohnsitz in Meggen geregelt haben.

5.	� Das Stimmregister wird am 9. Juni 2026 um 17.00 Uhr abgeschlossen. Die stimmberechtigten Einwohnerinnen  

und Einwohner können das unbearbeitete Stimmregister einsehen.

6.	� Die Bestimmungen über die briefliche Stimmabgabe und die Öffnungszeiten des Urnenbüros werden in einer separaten  

Bekanntmachung publiziert.

7.	 Am Dienstag, 26. Mai 2026, 19.30 Uhr, Gemeindesaal, wird eine Orientierungsversammlung durchgeführt.

Meggen, im Mai 2026

Gemeinderat Meggen
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TOTALREVISION WASSERVERSORGUNGSREGLEMENT

Ausgangslage 

Die Gemeinde Meggen versorgt die Bevölkerung im Gemeinde-

gebiet mit Trink-, Brauch- und Löschwasser. Sie sorgt zudem für 

die fachgerechte Entsorgung des Abwassers. Beide Bereiche sind 

in separaten kommunalen Reglementen geregelt, die auch die 

Gebühren festlegen. Die Finanzierung erfolgt über separate Spe-

zialfinanzierungen. Obwohl Wasserversorgung und Siedlungs-

entwässerung eng zusammenhängen, unterscheiden sich die 

heutigen Reglemente und Gebührensysteme.

Zeitgemässes Wasserversorgungsreglement

Das kommunale Wasserreglement regelt die Wasserversorgung 

und die Gebühren. Reglement und Verordnung sind über 50 

Jahre alt und passen nicht mehr zu den heutigen Anforderun-

gen. Viele Fragen aus dem praktischen Alltag lassen sich damit 

nicht mehr eindeutig beantworten. Zudem führt die heutige 

Bemessung der Anschlussgebühr nach Gebäudeversicherungs-

wert zunehmend zu Diskussionen. Auch die Rechtmässigkeit 

wird vermehrt hinterfragt. Der Gemeinderat schlägt deshalb 

vor, Anschluss- und Betriebsgebühren künftig verursacherge-

recht zu erheben.

Folgen der Verdichtung nach Innen

Um die schweizweite Zersiedelung zu stoppen, hat der Bund 

raumplanungsrechtliche Vorgaben eingeführt, die in allen Ge-

meinden zu einer inneren Verdichtung führen – so auch in der 

Gemeinde Meggen. Damit wächst auch der Leistungsbedarf 

der Wasserversorgung. Die Gebühren sollen den Leistungsbe-

zug künftig verursachergerechter abbilden. Massgebend sind 

unter anderem Grundstücksfläche, Nutzungsart, Bebauungs-

dichte, Anzahl Wohneinheiten und die Anforderungen an die 

Löschwasserversorgung. Dafür braucht es eine Totalrevision 

von Reglement und Verordnung. Anstelle des Gebäudeversi-

cherungswerts wird – wie bei der Siedlungsentwässerung – ein 

Tarifzonenmodell eingeführt. Das Modell ist nachvollziehbar 

und erhebt die Gebühren nach dem Verursacherprinzip.

Anschlussgebühren neu abhängig  

von der Fläche und der Tarifzone

Heute richtet sich die Anschlussgebühr nach dem Gebäudever-

sicherungswert. Das ist rechtlich umstritten und in der prakti-

schen Umsetzung problematisch. Neu berücksichtigt die An-

Das bestehende Wasserreglement stammt aus dem Jahr 1973. 

Eine Teilrevision erfolgte 1985. Der Gemeinderat hat deshalb 

eine Totalrevision beschlossen und stimmt das Siedlungsentwäs-

serungsreglement auf das neue System ab. Begleitet wurde die 

Überarbeitung von der Fach- und Betriebskommission Wasser 

und einem spezialisierten Ingenieurbüro.

schlussgebühr mehrere Faktoren. Dadurch führen Investitionen 

wie Solaranlagen, neue Heizungen, Wärmedämmungen oder 

Personenlifte nicht mehr zu zusätzlichen Anschlussgebühren.

Im neuen Tarifzonenmodell wird der unterschiedliche Leistungs-

bezug der einzelnen Grundstücke über die Einteilung in Tarif-

zonen quantifiziert. Die Berechnung und Einteilung der Grund-

stücke erfolgt nach der Urnenabstimmung durch ein darauf 

spezialisiertes externes Ingenieurbüro.

Mit dem neuen Wasserversorgungsreglement der Gemeinde 

Meggen führt die Gemeinde ein weiterentwickeltes Tarifzonen-

modell ein, das auf die aktuelle Baugesetzgebung abgestimmt 

ist. Gleichzeitig wird das Tarifzonenmodell der Siedlungsent-

wässerung aktualisiert. Dort hat es sich seit Jahren als nachvoll-

ziehbares und verursachergerechtes Gebührensystem bewährt.

Botschaftstext zur Urnenabstimmung  
vom 14. Juni 2026

Begründung für das neue Reglement

Das Reservoir ist ein zentraler Bestandteil der Wasserversorgung: 

Hier wird Trinkwasser gespeichert und für die Versorgung der 

Bevölkerung bereitgehalten.
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TOTALREVISION WASSERVERSORGUNGSREGLEMENT

Es ist geplant, die Gebührenansätze aufgrund von Kosten-

analysen periodisch alle fünf Jahre zu überprüfen und bei 

Bedarf anzupassen. Ziel ist, die Gebühren langfristig in etwa 

parallel zur prognostizierten Teuerung zu entwickeln. So er-

halten Gebührenzahlende möglichst viel Kontinuität und 

Planbarkeit.

So wurde die Revision erarbeitet

Die Fach- und Betriebskommission Wasser hat zusammen mit 

externen Fachleuten rund 120 Fragen aus der Praxis geklärt 

und ein alltagserprobtes Reglement erarbeitet. Am 4. Septem-

ber 2025 informierte die Gemeinde die Ortsparteien, Quar-

tiervereine, den Gewerbeverein, Tourismus Meggen sowie die 

Controlling-Kommission. Im Rahmen der Mitwirkung konnten 

sie Rückmeldungen einbringen. Diese fielen durchwegs posi-

tiv aus.

WICHTIGSTE PUNKTE DES NEUEN REGLEMENTS

Verursachergerechte Anschluss- und Betriebsgebühren

Die Anschluss- und die jährlichen Betriebsgebühren sollen 

künftig verursachergerecht erhoben werden, wie dies bereits 

heute bei der Siedlungsentwässerung der Fall ist.

Die Anschlussgebühr wird beim erstmaligen Anschluss an 

die bereitgestellte Infrastruktur fällig – oder wenn sich der 

Leistungsbezug erhöht (z. B. Aufstockung, Einbau einer Zweit-

wohnung). Sie dient dazu, die Kosten für den Aufbau der öf-

fentlichen Wasserversorgung zu decken. Der Gebäudeversiche-

rungswert spielt dabei neu keine Rolle mehr.

Die Betriebsgebühr deckt den Betrieb sowie Unterhalt und 

Erneuerung der öffentlichen Anlagen. Sie wird künftig in eine 

Grundgebühr und eine Mengengebühr aufgeteilt. Die Grund-

gebühr richtet sich – wie bei der Siedlungsentwässerung – nach 

der tarifzonengewichteten Grundstücksfläche (gm²). Die Men-

gengebühr basiert weiterhin auf dem Wasserverbrauch.

Aufteilung der jährlichen Betriebsgebühr

Die Gesamtbelastung aus der Betriebsgebühr bleibt unverän-

dert (heute total CHF 1.90 pro m³). Neu wird die Gebühr anders 

aufgeteilt: 40 % werden über die Grundgebühr erhoben, 60 % 

über die Mengengebühr. Dadurch sinkt die Mengengebühr von 

CHF 1.90 auf CHF 1.15 pro m³. Gleichzeitig wird die Grundge-

bühr eingeführt. Sie basiert auf der tarifzonengewichteten Flä-

che und berücksichtigt den unterschiedlichen Leistungsbezug 

der Grundstücke.

Keine Preiserhöhung, sondern neues Gebührenmodell

Die neue Aufteilung ist keine Gebührenerhöhung. Sie ändert 

lediglich die Berechnungsmethode und berücksichtigt mehrere 

Faktoren. Insgesamt bleiben die Einnahmen aus den Betriebs-

gebühren in Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung 

auf dem bisherigen Niveau.

Zukünftig wird jedoch sowohl bei der Wasserversorgung als 

auch bei der Siedlungsentwässerung ein grösserer Anteil der 

jährlichen Betriebskosten über die Grundgebühr gedeckt als 

bisher. Für einzelne Gebührenpflichtige kann das Mehr- oder 

Minderkosten bedeuten. Insgesamt werden die Gebühren da-

mit nachvollziehbarer und verursachergerechter.

Gebührenansätze (exkl. MwSt.)
Wasserversorgung

Ansatz
Grundgebühr

(Systemwechsel) 

Ansatz
Mengengebühr

pro m³ 

Ansatz
Anschlussgebühr
(Systemwechsel) 

In Kraft stehende Gebührenansätze  
(bisheriges Gebührenmodell)

Keine Grundgebühr
(Minimaltaxe pro  

Wasserzähler = CHF 100.–)
CHF 1.90 2.5 % des GV-Werts*

Neue Gebührenansätze
(Tarifzonenmodell, Verhältnis  
Grund- zu Mengengebühr = 40:60)

CHF 0.17 pro gm²* CHF 1.15 CHF 22.65 pro gm²*

Daraus ergeben sich folgende Gebührenansätze:

Mitglieder der Fach- und Betriebs- 

kommission Wasser sind: 

– Pascal Frei, Präsident

– Bernhard Bucher

– Clemens Bühlmann

– Rolf Krieger

– Beat Küchler, Feuerwehrkommandant

– Karl Sigrist

– Arnel Bösch, mit beratender Stimme

– Stephan Lackner, mit beratender Stimme

– Stefan Sorrentino, mit beratender Stimme

*GV-Wert: Gebäudeversicherungswert / *gm² = Grundgebühr pro gewichteter Grundstücksfläche

Details zur Fach- und 

Betriebskommission Wasser
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Vorgehen Tarifzoneneinteilung und Gebührenberechnung

Um einen Überblick über die Berechnung von Grundstücken zu 

geben, wurde eine Musterberechnung erstellt. 

Demnach beläuft sich die jährlich wiederkehrende Betriebsge-

bühr für das Beispielgrundstück auf 502 Franken (exkl. MwSt.).

Um das bisherige und das neue Gebührenmodell transparent 

aufzuzeigen, wurden verschiedene bestehende Grundstücke 

(Ein- oder Mehrfamilienhäuser mit oder ohne Pool, Mehrfa-

milienhäuser, Gewerbe und Landwirtschaft) in der Gemeinde 

Meggen berechnet. 

Vollzugsverordnung zum Wasserversorgungsreglement 

der Gemeinde Meggen

Ein Bestandteil der neuen Regelung der Gemeinde Meggen ist 

die Vollzugsverordnung zum Wasserversorgungsreglement. 

Diese wird vom Gemeinderat genehmigt. Darin regelt der Ge-

meinderat den Vollzug. Wird das Reglement von den Stimmbe-

rechtigten angenommen, tritt die Vollzugsverordnung gleich-

zeitig in Kraft.

TOTALREVISION WASSERVERSORGUNGSREGLEMENT

Beispiel: Haus mit drei bewohnbaren Geschossen, zwei Woh-

nungen; Grundstückfläche 800 m²; Gebäude liegt innerhalb 

des Hydrantendispositivs. Jährlicher Wasserverbrauch 200 m³.

Das Beispielgrundstück wird der Tarifzone 5 mit einem Gewichtungsfaktor von 2.0 zugeteilt.

Berechnung der Grundgebühr:

Grundgebühr = Grundstückfläche x Gewichtungsfaktor x Ansatz gemäss Art. 4*

Grundgebühr = 800 m² x 2.0 x CHF 0.17 = CHF 272.00

Berechnung der Mengengebühr:

Mengengebühr = Wasserverbrauch x Ansatz gemäss Art. 4*

Mengengebühr = 200 m³ x CHF 1.15 pro m³ = CHF 230.00

Betriebsgebühr = Grundgebühr + Mengengebühr

Betriebsgebühr = CHF 272.00 + CHF 230.00 = CHF 502.00

Berechnung der Anschlussgebühr:

Anschlussgebühr = Grundstückfläche x Gewichtungsfaktor x Ansatz gemäss Art. 3*

Anschlussgebühr = 800 m² x 2.0 x CHF 22.65 = CHF 36’240.00

Zeitplan und Inkrafttreten

•	� Das Wasserversorgungsreglement der Gemeinde Meggen 

und die zugehörigen Vollzugsverordnungen sollen auf  

den 1. Januar 2027 in Kraft treten. 

•	� Mit Inkrafttreten des Wasserversorgungsreglements der 

Gemeinde Meggen werden die Tarifzoneneinteilungen 

vorgenommen. 

•	� Die Anschlussgebühren werden ab 1. Januar 2027  

gemäss dem totalrevidierten Reglement erhoben.

•	� Die Betriebsgebühren werden erstmals anlässlich der 

Betriebsgebührenrechnungsstellung im Frühjahr 2028 

gemäss dem revidierten Reglement erhoben.

Mit der ersten Rechnung für die Betriebsgebühr werden der 

Grundeigentümerschaft die Tarifzoneneinteilung und die 

Gebührenberechnung beigelegt. So können allfällige Kor-

rekturen aufgrund zusätzlicher Informationen unkompliziert 

einfliessen.

* Artikel der Vollzugsverordnung zum Wasserversorgungsreglement

Das neue Wasserversorgungsreglement finden 

Sie auf S. 26. Das alte Reglement sowie weitere 

Unterlagen finden Sie unter folgendem Link:

www.meggen.ch/wasserreglement



9

TOTALREVISION WASSERVERSORGUNGSREGLEMENT

Als Controlling-Kommission haben wir das Wasserversorgungs-

reglement der Gemeinde Meggen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag 

sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 

2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den massge-

benden gesetzlichen und verfassungsmässigen Grundlagen im 

Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die Bestimmungen 

sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die 

kommunalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Auswir-

kungen des Erlasses genügend klar und vollständig dargelegt. 

Bericht der Controlling-Kommission an die
Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen

Antrag des Gemeinderates
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen mit Zustimmung der Controlling-Kommission, der 

Totalrevision des Wasserversorgungsreglements der Gemeinde Meggen zuzustimmen. 

Abstimmungsfrage
Stimmen Sie der Totalrevision des Wasserversorgungsreglements der Gemeinde Meggen zu?

Wir empfehlen, das Wasserversorgungsreglement der Gemeinde 

Meggen zu genehmigen. 

Meggen, im April 2026

CONTROLLING-KOMMISSION DER GEMEINDE MEGGEN

Der Präsident: 	 Alain Bachmann

Die Mitglieder: 	� Thomas Affolter, Bruno Landolt,  

Brigitte Lötscher, Roland Stucki
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Ausgangslage 

Die Gemeinde Meggen ist für die fachgerechte Entsorgung des 

anfallenden Abwassers zuständig. Sie trifft die notwendigen 

Massnahmen zum Schutz der Gewässer, setzt die gesetzlichen 

Vorgaben des Gewässerschutzes durch und betreibt die öffentli-

chen Abwasseranlagen. Die Siedlungsentwässerung ist im Sied-

lungsentwässerungsreglement der Gemeinde Meggen sowie in 

der Verordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement gere-

gelt und wird in einer Spezialfinanzierung geführt.

Das bestehende Siedlungsentwässerungsreglement und die 

dazugehörige Verordnung sollen parallel zur Totalrevision des 

Wasserreglements (neu: Wasserversorgungsreglement der Ge-

meinde Meggen) angepasst werden. So stimmen die beiden 

Regelwerke in ihrer Systematik überein. Der Gemeinderat hat 

deshalb eine Teilrevision des Siedlungsentwässerungsregle-

ments und der Verordnung beschlossen. Ein spezialisiertes In-

genieurbüro hat die Überarbeitung begleitet.

Begründung für ein neues Reglement

Das Siedlungsentwässerungsreglement wurde 2010 eingeführt 

und stützte sich auf das damalige kantonale Musterreglement. 

2019 folgte eine erste Revision, insbesondere zur Übernahme 

privater Sammelleitungen in den Unterhalt der Gemeinde. Zu-

dem wurden Neuerungen und Präzisierungen aus dem kan-

tonalen Musterreglement übernommen. Die Tarifzonenein-

teilung blieb damals unverändert, weil sie erst zusammen mit 

dem neuen Gebührensystem der Wasserversorgung angepasst 

werden sollte.

Mit dem Tarifzonenmodell in der Wasserversorgung wird nun 

auch das Tarifzonenmodell der Siedlungsentwässerung aktu-

alisiert. Die bestehende Einteilung wird angepasst. Neu wer-

den Anzahl Tarifzonen und Gewichtungsfaktoren dynamisch 

festgelegt. Die Korrekturen werden feiner abgestuft, und die 

Möglichkeiten zur Korrektur der Grundeinteilung werden syste-

matisch erweitert. Damit wird die Tarifzoneneinteilung künftig 

differenzierter und verursachergerechter.

Das optimierte Tarifzonenmodell des Wasserversorgungs-

reglements wird auch im Siedlungsentwässerungsreglement 

übernommen. Damit stimmen die Tarifzonenmodelle beider 

Regelwerke systematisch überein. Unterschiede bleiben ledig-

lich beim Siedlungsentwässerungsreglement bei der Regen-

wasserkomponente beziehungsweise beim Wasserversor-

gungsreglement beim Hydrantendispositiv.

Botschaftstext zur Urnenabstimmung  
vom 14. Juni 2026

Beim Strassenbau werden Schächte und Leitungen erstellt oder erneuert. So wird die Entwässerungsinfrastruktur laufend unterhalten 

und an neue Anforderungen angepasst.
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Die Betriebsgebühr besteht weiterhin aus einer Grundgebühr 

und einer Mengengebühr. Neu wird die Gewichtung ange-

passt: Die Grundgebühr deckt 40 % der Kosten (bisher 30 %), 

die Mengengebühr 60 % (bisher 70 %). Neben dem Tarifzo-

nenmodell wurden auch Erfahrungen aus dem Vollzug sowie 

Änderungen in Begriffen und Vorgaben aus der übergeord-

neten Gesetzgebung übernommen. Bestimmungen wurden 

präzisiert und ergänzt. Lösungen für bekannte Vollzugs- und 

Anwendungsprobleme fliessen in Reglement und revidierte 

Verordnung ein.

Um auch künftig verursachergerechte Anschluss- und Be-

triebsgebühren zu erheben, wird das Siedlungsentwässe-

rungsreglement teilrevidiert. Zusammen mit der Totalrevision 

des Wasserreglements bringt die Gemeinde beide Regelwerke 

und Vollzugsverordnungen auf einen aktuellen und einheit-

lichen Stand.

Anpassung Tarifzonenmodell

Im Rahmen der Einführung des aktuellen Tarifzonenmodells 

bei der Wasserversorgung wird auch das Tarifzonenmodell der 

Siedlungsentwässerung auf den neuesten Stand gebracht. Das 

Modell hat sich in der Siedlungsentwässerung über Jahre hin-

weg als verursachergerechtes Gebührensystem bewährt.

Mit dem auf die neue Baugesetzgebung abgestimmten Tarif-

zonenmodell im Wasserversorgungsreglement werden Anzahl 

Tarifzonen und Gewichtungsfaktoren dynamisch festgelegt; eine 

obere Begrenzung gibt es nicht mehr. Gleichzeitig werden Tarif-

zonenkorrekturen feiner abgestuft und die Korrekturmöglichkei-

ten der Grundeinteilung systematisch erweitert. Das optimierte 

Modell wird auch im Siedlungsentwässerungsreglement über-

nommen, sodass die Tarifzonenmodelle beider Regelwerke weit-

gehend übereinstimmen.

Keine Preiserhöhung, sondern neues Gebührenmodell

Im Zusammenhang mit der Revision beider Reglemente bleiben 

die Gesamteinnahmen aus den Betriebsgebühren in beiden Be-

reichen unverändert auf dem bisherigen Niveau.

Künftig wird bei der Siedlungsentwässerung ein grösserer Anteil 

der jährlichen Betriebskosten über die Grundgebühr gedeckt. Sie 

richtet sich nach der tarifzonengewichteten Grundstücksfläche 

(gm²) und beträgt neu 40 % statt bisher 30 % der Betriebskos-

ten. Damit wird die Systematik mit dem neuen Wasserversor-

gungsreglement harmonisiert.

Durch die angepasste Gewichtung in der neuen Berechnung 

wird der Tarif erhöht, so dass unter dem Strich mit Einnahmen im 

ähnlichen Rahmen wie bisher gerechnet wird.

*gm² = Grundgebühr pro gewichteter Grundstücksfläche

Was sind die wichtigsten Punkte  
des neuen Reglements

Gebührenansätze (exkl. MwSt.)  
Siedlungsentwässerung

Ansatz
Grundgebühr

(Tarifzonenmodell) 

Ansatz
Mengengebühr

pro m³ 

Ansatz
Anschlussgebühr

(Tarifzonenmodell) 

In Kraft stehende Gebührenansätze  
(Tarifzonenmodell, Verhältnis  
Grund- zu Mengengebühr = 30:70)

CHF 0.08 pro gm²* 
(Berechnung gemäss  

alter Tarifzonen)
CHF 1.60

CHF 10.50 pro gm²*
(Berechnung gemäss  

neuer Tarifzonen)

Neue Gebührenansätze
(Tarifzonenmodell, Verhältnis  
Grund- zu Mengengebühr = 40:60)

CHF 0.15 pro gm²*
(Berechnung gemäss  

neuer Tarifzonen)
CHF 1.30

CHF 11.15 pro gm²*
(Berechnung gemäss  

neuer Tarifzonen)

Aus der Überarbeitung ergeben sich folgende Gebührenansätze:
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Die Gebührenansätze sollen alle fünf Jahre auf Basis von Kos-

tenanalysen überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Ziel 

ist eine langfristige Entwicklung im Rahmen der erwarteten 

Teuerung. So erhalten Gebührenzahlende möglichst viel Kon-

tinuität und Planbarkeit.

So wurde die Teilrevision erarbeitet

Die Teilrevision des Siedlungsentwässerungsreglements wurde 

von externen Fachleuten begleitet. Dabei wurden Neuerungen 

und Präzisierungen aus dem zwischenzeitlich überarbeiteten 

kantonalen Musterreglement übernommen. Am 4. September 

2025 informierte die Gemeinde Ortsparteien, Quartiervereine, 

den Gewerbeverein, Tourismus Meggen sowie die Controlling-

Kommission. Im Rahmen der Mitwirkung konnten sie Rückmel-

dungen einbringen. Diese fielen durchwegs positiv aus.

Zeitplan und Inkrafttreten

Das überarbeitete Siedlungsentwässerungsreglement der Ge-

meinde Meggen soll auf den 1. Januar 2027 in Kraft treten. 

Mit Inkrafttreten des Siedlungsentwässerungsreglements der 

Gemeinde Meggen werden die Tarifzoneneinteilungen aller 

Grundstücke überprüft. 

Die Anschlussgebühren werden erstmals mit Baubewilligung ab 

1. Januar 2027 gemäss den revidierten Reglementen erhoben.

Die Betriebsgebühren werden erstmals anlässlich der Betriebs-

gebührenrechnungsstellung im Frühjahr 2028 gemäss den revi-

dierten Reglementen erhoben. 

Mit der ersten Rechnung für die Betriebsgebühr werden der 

Grundeigentümerschaft die Tarifzoneneinteilung und die Ge-

bührenberechnung mitgeschickt. Zusatzinformationen und all-

fällige Korrekturen sollen unkompliziert einfliessen können.

TEILREVISION SIEDLUNGSENTWÄSSERUNGSREGLEMENT

Mit Inkrafttreten des neuen Wasserversorgungsreglements werden die Tarifzoneneinteilungen in der Wasserversorgung 

vorgenommen. Gleichzeitig wird die bisherige Tarifzoneneinteilung der Siedlungsentwässerung überprüft und wo nötig 

angepasst. Dadurch kann sich die bisherige Tarifzoneneinteilung – und damit die gebührenpflichtige Fläche – bei einem Teil 

der Grundstücke gegenüber der heutigen Einteilung gemäss Siedlungsentwässerungsreglement verändern.

Das neue Siedlungsentwässerungsreglement 

finden Sie auf S. 38. Das alte Reglement sowie 

weitere Unterlagen finden Sie unter folgendem 

Link: www.meggen.ch/wasserreglement
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Bericht der Controlling-Kommission an die
Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen

Antrag des Gemeinderates
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen mit Zustimmung der Controlling-Kommission,  

der Teilrevision des Siedlungsentwässerungsreglements zuzustimmen. 

Abstimmungsfrage
Stimmen Sie der Teilrevision des Siedlungsentwässerungsreglements der Gemeinde Meggen zu?

Als Controlling-Kommission haben wir das Siedlungsentwässe-

rungsreglement der Gemeinde Meggen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag 

sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 

2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den massge-

benden gesetzlichen und verfassungsmässigen Grundlagen im 

Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die Bestimmungen 

sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die 

kommunalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Auswir-

kungen des Erlasses genügend klar und vollständig dargelegt. 

Wir empfehlen, das Siedlungsentwässerungsreglement der 

Gemeinde Meggen zu genehmigen. 

Meggen, im April 2026

CONTROLLING-KOMMISSION DER GEMEINDE MEGGEN

Der Präsident: 	 Alain Bachmann

Die Mitglieder: 	� Thomas Affolter, Bruno Landolt,  

Brigitte Lötscher, Roland Stucki
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Das Überbauungsgebiet Luzernerstrasse ist ein wichtiges 

Entwicklungsgebiet der Gemeinde Meggen. Es erstreckt 

sich auf der nördlichen Strassenseite von der Luzernerstras-

se 14 (monami) bis zur Kreuzung Rüeggiswilstrasse.

Der am 26. November 2023 von der Stimmbevölkerung ge-

nehmigte Bebauungsplan sieht die Realisierung von sechs Ge-

bäuden, davon fünf Doppelhäuser, eines öffentlichen Parks an 

zentraler Lage und einer gemeinsamen Einstellhalle vor. Die Ge-

meinde Meggen ist Eigentümerin von drei Parzellen, auf diesen 

sollen zwei Doppelhäuser sowie ein öffentlicher Park und ein 

Fuss- und Fahrradweg erstellt werden. Im Doppelhaus Luzer-

nerstrasse 14a und 14b ist die Unterbringung der Schul- und 

familienergänzenden Tagesstrukturen und die neue Bibliothek 

geplant. An der Luzernerstrasse 30 und 32 entsteht ein weite-

res Doppelhaus, als Mieterin für die Gewerbeflächen konnte 

der Verein Spitex Meggen gewonnen werden.

Überbauung Luzernerstrasse Meggen 

Luzernerstrasse

Sportanlage Hofmatt

32      30
Luzernerstrasse

Ein-/Ausfahrt
Einstellhalle Dorf- und  

GartenhausRüeggiswil

Inzwischen ist für die Gebäude im Eigentum der Gemeinde und 

der öffentlichen Umgebung das Bauprojekt mit dem Kostenvor-

anschlag erarbeitet. Am 14. Juni 2026 stimmt die Megger Stimm-

bevölkerung über den Sonderkredit von 37,5 Mio. Franken für 

die Realisierung der Gebäude sowie der Umgebung ab.

Anlässlich der Urnenabstimmung vom 24. November 2024 hat 

die Stimmbevölkerung bereits einen Sonderkredit von 6,6 Mio. 

Franken genehmigt. Nebst dem Planungskredit für die ge-

meindeeigenen Gebäude und der allgemeinen Umgebung 

über 2,6 Mio. Franken beinhaltete dieser auch den Anteil der 

Gemeinde an der Realisierung der gemeinsamen Einstellhalle 

von 4,0 Mio. Franken. Für die Einstellhalle liegt die Baubewil-

ligung vor, der Baustart ist im Laufe des Jahres 2026 geplant. 

Die Einstellhalle wird gemeinsam mit zwei weiteren beteiligten 

Grundeigentümerschaften realisiert.

Dorfhaus

Garten-
haus
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Das erarbeitete Bauprojekt orientiert sich an dem am 26. No-

vember 2023 an der Urne genehmigten Bebauungsplan und 

den rechtsverbindlichen Sonderbauvorschriften. Das beauftrag-

te Architekturbüro Meyer Gadient hat zusammen mit den Fach-

planern das Projekt stringent weitergeplant. 

   

Das gemeindeeigene Bauprojekt ist in folgende 

Teilprojekte unterteilt:

Bauprojekt Funktion und Nutzungen

Luzernerstrasse

Sportanlage Hofmatt

14 b    14 a
Luzernerstrasse

Dorfhaus

Garten-
haus

Öffentlicher Park

Bebauungsplan Luzernerstrasse mit der geplanten Umgebungsgestaltung und den neuen Gebäuden.

Dorf- und  
Gartenhaus

Name Teilprojekt	 Nutzung

Luzernerstrasse 14a 	 Schul- und familienergänzende 

	 Tagesstrukturen

Luzernerstrasse 14b	 Bibliothek und Begegnungsort

Luzernerstrasse 30/32	 Wohn- und Gewerbehaus

öffentliche Umgebung 	 Parkanlage sowie Fuss-  

	 und Fahrradweg 
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In den letzten Jahren ist der Anteil an Familien, welche das An-

gebot der Tagesstrukturen nutzen, stark gestiegen. Nebst dem 

Hauptstandort an der Luzernerstrasse 14 (monami) sind aktu-

ell fünf provisorische Standorte in Betrieb, welche nun an der 

Luzernerstrasse 14a zusammengefasst werden sollen. Der Neu-

bau bietet zudem den nötigen Raum, um den wachsenden Be-

darf in den kommenden Jahren abdecken zu können.

Im Untergeschoss, auf dem Niveau des Schulareals/Sportplat-

zes, befindet sich der Hauptzugang für die Kinder, die die Tages-

strukturen besuchen sowie der Garten, welcher mit dem heuti-

gen Aussenbereich der Luzernerstrasse 14 verbunden ist.

Über einen überdachten Aussenbereich gelangen die Kinder di-

rekt in den Garderobenbereich. Das Treppenhaus bzw. der Lift 

führt in das jeweilige Stockwerk, wo die Betreuung stattfindet 

und das Essen eingenommen werden kann.

Legende Grundrissplan

n Garderobe / Eingang Kinder

n Garderobe / Pause Mitarbeitende

n Lagerräume / Waschen

n Technik / Hauswartung

n Aufenthalt / Spielen

n Haupteingang

n Nasszellen

Luzernerstrasse 14a: Tagesstrukturen

Mit der Zentralisierung können die provisorischen Standorte 

aufgelöst und die Betriebsabläufe optimiert werden. Die Erfah-

rung zeigt, dass das Angebot der Tagesstrukturen vorwiegend 

durch Kindergartenkinder sowie Primarschülerinnen und Pri-

marschüler genutzt wird. Der Standort beim Schulzentrum Hof-

matt ist ideal: Der Zugang für die Kinder erfolgt direkt über das 

Schulareal, ein gemeinsamer Aussenbereich mit dem bestehen-

den Gebäude für die Tagesstrukturen (monami) kann realisiert 

werden, Synergiennutzungen mit der vorhandenen Infrastruk-

tur der Schulanlage Hofmatt sind möglich. 

Der Neubau umfasst fünf Geschosse und ist wie folgt organisiert:

Schematischer Grundrissplan: Niveau Pausenplatz.
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Legende Grundrissplan Regelgeschoss und Erdgeschoss

n Essen / Spielen / Aufenthalt

n Nasszellen

n Lagerraum

n Technik / Hauswartung

n Eingang Gruppe

n Haupteingang Eltern / Lieferanten

n Wartebereich

n Büro Leitung Tagesstruktur

Visualisierung Bibliothek und Tagesstrukturen.

Schematischer Grundrissplan: Erdgeschoss.

Neben dem Garderobenbereich ist im Untergeschoss ein 

Bewegungs- und Spielraum angeordnet. Weiter befinden 

sich auf diesem Niveau Materialräume, Räume für das Be-

treuungspersonal (Garderoben, Pausen) sowie Technik und 

Reinigungsräume.

Im Erdgeschoss befindet sich der Zugang von Seite Luzerner-

strasse. Hier sind Räume für die Abholung der Kinder, das Büro 

der Tagesstrukturleitung sowie Aufenthaltsräume für eine erste 

Gruppe angeordnet.

Die vier Obergeschosse sind für die Betreuung von rund 40 

Kindern pro Geschoss ausgelegt und einheitlich konzipiert. 

Dabei dient die Betreuungsfläche gleichermassen als Ess- und 

Aufenthaltsbereich. Bei der Planung wurde auf eine grösst-

mögliche zusammenhängende Fläche Wert gelegt, welche 

flexibel unterteilbar und nutzbar ist. 

Bei allen Räumen wird darauf geachtet, dass sie wohnlich, über-

schaubar und mit viel Tageslicht ausgestattet sind. 

Im Aussenbereich befindet sich auf Niveau des Pausenplatzes 

und der Sportanlagen der Garten/Spielplatz der Tagesstruktu-

ren. Dieser wird mit dem bestehenden Spielplatz vom monami 

verbunden. Mit Hilfe der Bepflanzung werden schattige Plätze 

und Rückzugsräume geschaffen. 

Schematischer Grundrissplan: Regelgeschoss.
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Mit der neuen Bibliothek soll ein Ort entstehen, der mehr ist als 

ein Raum für Bücher, sondern ein offener Treffpunkt für alle Ge-

nerationen, der zum Lesen, Lernen, Verweilen, Austauschen und 

Mitmachen einlädt. Schul- und Gemeindebibliothek werden 

vereint und zu einem lebendigen Mittelpunkt des Gemeinde-

lebens weiterentwickelt. Das schafft Synergien und kurze Wege. 

Die neue Bibliothek versteht sich bewusst nicht als reiner Me-

dienabhol-Ort: Sie soll ein öffentlicher Raum werden, in dem 

man sich gerne aufhält, Menschen trifft oder einfach Zeit ver-

bringt. Es herrscht kein Konsumationszwang, trotzdem laden 

eine Café-Ecke, gemütliche Sitzgelegenheiten und offene Zo-

nen zum Verweilen ein. Familien finden ebenso Platz wie Ju-

gendliche oder Menschen, die in Ruhe ein Buch lesen möchten.

Luzernerstrasse 14b: Bibliothek und  
Begegnungsort

Gleichzeitig soll die Bibliothek ein zeitgemässer Medienverleih 

bleiben, der als Open Library erweiterte Öffnungszeiten an-

bietet. Als Treffpunkt für die Meggerinnen und Megger bietet 

die Bibliothek Raum für Begegnungen und Gespräche. Ruhige 

Lese- und Medienplätze, Arbeitsplätze für Einzelpersonen und 

Gruppen, Seminarräume sowie Angebote für Schulen fördern 

konzentriertes Arbeiten und gemeinsames Lernen. Letztlich 

entsteht auch Raum, welcher zum Ausprobieren, Gestalten und 

Mitmachen einlädt.

Ein zentrales Element des Konzeptes ist die Anpassungsfähig-

keit. Räume, Möblierung und Angebote sind so gedacht, dass 

sie sich laufend den Bedürfnissen der Bevölkerung anpassen 

können.

Ein visualisierter Einblick in die Bibliothek.

Eine Open Library ermöglicht den Zugang zur Bibliothek auch ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten. Nutzerinnen und 

Nutzer erhalten selbständig Zutritt und können Medien ausleihen, zurückgeben oder vor Ort arbeiten bzw. Sitzungen ab-

halten. Damit wird die Bibliothek zeitlich flexibler und besser in den Alltag der Bevölkerung integriert. Gleichzeitig stärkt das 

Konzept die eigenständige Nutzung der Bibliothek und erweitert ihre Verfügbarkeit deutlich.
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Das Haus am westlichen Ende der Luzernerstrasse bei der Rüeggis-

wilstrasse markiert mit sechs Geschossen den Auftakt zum neuen 

Strassenabschnitt. Mit dem Neubau an der Luzernerstrasse 30/32 

schafft die Gemeinde Meggen ein zukunftsorientiertes Wohn- 

und Dienstleistungsangebot. Der Gemeinderat hat bewusst 

entschieden, als Bauherrin aufzutreten und die Gebäude lang-

fristig im Gemeindeeigentum zu halten. Damit wird ein wichtiger 

Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum für verschiedene 

Generationen geleistet.

17 neue Wohnungen für eine durchmischte Bevölkerung

In den oberen Geschossen entstehen insgesamt 17 zeitgemäs-

se Wohnungen. An der Luzernerstrasse 30 gibt es je drei 5.5 

Zimmer, 4.5 Zimmer-Wohnungen und Studios. An der Luzer-

nerstrasse 32 werden acht 3.5 Zimmer-Wohnungen realisiert. 

Alle Wohnungen verfügen über eine Loggia. Bei der Planung 

wurde grosser Wert auf einen ausgewogenen Wohnungsmix 

gelegt: Die Wohnungen eignen sich für Alleinstehende, Paare 

und Familien. Die Wohnungen verfügen über kompakte Grund-

risse und einen soliden, funktionalen Ausbaustandard.

Luzernerstrasse 30/32: Wohnen und Spitex

Die Haupteingänge und die Briefkastenanlagen der Gebäude 

sind an den gedeckten Durchgängen, welche die Durchwe-

gung von der Luzernerstrasse zum Freiraum der Sportfelder er-

möglichen, angeordnet.

Spitex Meggen

Mit dem Verein Spitex Meggen besteht eine Absichtserklärung 

für die langfristige Nutzung der Gewerberäumlichkeiten:

•	� Luzernerstrasse 30, Erdgeschoss: Tagesplatz für Menschen 

mit Demenz mit direktem Zugang zu einem privaten Garten. 

•	� Luzernerstrasse 32, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss:  

Geschäftsstelle des Vereins Spitex Meggen

Die neuen, modernen Räume ermöglichen der Spitex Meggen, 

ihre Dienstleistungen optimal auf die heutigen und zukünfti-

gen Bedürfnisse der Bevölkerung auszurichten. Die Gemeinde 

baut die Räumlichkeiten aus und vermietet sie dem Verein lang-

fristig zu einer Kostenmiete.

Visualisierung der Luzernerstrasse 30/32.
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Ziel bei der Konzeption der Umgebung ist es, eine ausgewo-

gene Verteilung von privaten und öffentlichen Freiräumen zu 

realisieren, welche Nachbarschaft und Austausch, aber auch 

Rückzug ermöglichen. Die Durchwegung ist attraktiv, wobei 

die befestigte Fläche auf ein Minimum beschränkt wird. Der 

Umgebung «Privat»

Die privaten Grünräume treten als Vorgärten in Erscheinung.

Sockelmauern mit Gartenzaun schaffen eine klare Zonierung 

zwischen privatem und öffentlichem Raum.

Umgebung «Allgemein»

Zwischen der Luzernerstrasse und den einzelnen Gebäuden 

gibt es grosszügige Vorplätze, welche öffentlich zugänglich sind. 

Sie beinhalten Kurzzeitparkplätze und Fahrradabstellplätze. 

Für die Entsorgung der gesamten Überbauung werden zwei 

Unterflursammelstellen realisiert.

Umgebungsgestaltung und Erschliessung 

geringe Versiegelungsanteil der Oberflächen, die Beschattung 

und Kühlung durch die naturnahe Bepflanzung und die gut 

belüftete Bebauungsstruktur erfüllen die aktuellen Anforde-

rungen an klimatisch gut konzipierte Siedlungen.

Öffentlicher Park und rückwärtige Erschliessung 

Direkt an der Bushaltestelle Balm wird eine Parkanlage mit Spiel-

platz realisiert. Diese dient sowohl den Bewohnerinnen und  

Bewohnern der neuen Gebäude wie auch der Bevölkerung  

als Erholungs- und Grünraum. Durch die Parkanlage wie auch 

zwischen den Doppelhäusern sind Fussgängerverbindungen 

zwischen der Luzernerstrasse und den Sportplätzen möglich.

Auf der nördlichen Seite der Überbauung wird ein Fuss- und 

Fahrradweg erstellt, welcher sich bis zum Gebäude monami 

an der Luzernerstrasse 14 erstreckt. 

Der Park und die rückwärtige Erschliessung werden von der 

Gemeinde erstellt und vorfinanziert. Die beiden Grundeigen-

tümer beteiligen sich anteilsmässig zu ihrer Grundstücksfläche 

an den Erstellungs- und späteren Erneuerungskosten.

Eine Visualisierung des öffentlichen Parks mit Fuss- und Fahrradweg.
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Mit dem Bebauungsplan und den Sonderbauvorschriften 

werden hohe und teilweise auch detaillierte Anforderungen 

gestellt. Diesen hat die Stimmbevölkerung bereits zugestimmt 

und sie sind entsprechend bindend. Das Erscheinungsbild, die 

Umgebungsgestaltung und auch die Vorgaben betreffend 

Nachhaltigkeit des Bebauungsplanes werden mit dem Über-

bauungsprojekt umgesetzt.

Luzernerstrasse 14a/b

Das Doppelgebäude wird in Holzbauweise realisiert, wobei die 

Untergeschosse und die Treppenhauskerne in Massivbauweise 

erstellt werden und so als horizontale Stabilisierung dienen. Die 

Holzschalung harmoniert mit dem monami an der Luzerner-

strasse 14. Das Sockelgeschoss und der Durchgang sind hell ver-

putzt ausgeführt. Der Holzbau zeigt sich auch im Inneren des 

Gebäudes: Hell lasiertes Fichtenholz prägt Wände und Decken. 

Die fugenlosen, farbigen Bodenbeläge bilden einen Kontrast 

dazu. Das Gebäude erreicht das Minergie P-Eco-Zertifikat.

Mobilität / Langsamverkehr / Parkierung

Für Autos sind elf oberirdische Kurzzeitparkplätze für die ge-

samte Überbauung vorgesehen. Diese sind von der Luzerner-

strasse zugänglich und bei den Häusern 30/32 über die Rüeg-

giswilstrasse erschlossen. In der gemeinsamen Einstellhalle gibt 

es zudem 16 Besucherparkplätze für die gesamte Überbauung.

Per Fahrrad oder zu Fuss erreicht man das Areal entweder 

über die Luzernerstrasse oder über den neuen rückwärtigen 

Fuss- und Fahrradweg zwischen den Sportplätzen und der 

neuen Überbauung. Zwischen den Doppelhäusern ist jeweils 

ein öffentlicher Durchgang angeordnet, welcher die Verbin-

Fassade, Materialisierung und Energie

Luzernerstrasse 30/32

Dieses Doppelgebäude wird in Massivbauweise erstellt. Der 

Sockel, die Fenstergewände und der Dachrand werden mit 

Klinker ausgeführt. Die oberen Geschosse sind verputzt. 

Im Innern wird eine zeitlose und robuste Materialisierung ein-

gesetzt.

Die Gebäude an der Luzernerstrasse 30/32 werden Minergie-P 

zertifiziert und nach den Eco-Anforderungen gebaut. 

Heizungsinstallation

Die Häuser an der Luzernerstrasse 14a/b sowie 30/32 werden 

mit Erdsonden-Wärmepumpenanlagen beheizt. Die Erdsonden 

werden unterhalb der Bodenplatte der Einstellhalle platziert. Die 

Wärmeverteilung erfolgt über eine Fussbodenheizung, im Som-

mer ist eine natürliche Kühlung «Free-Cooling-System» möglich. 

Vorbehalten bleibt ein möglicher Anschluss an den Energiever-

bund Seewasser Meggen.

Photovoltaik (PV)

Mit Ausnahme des Hauses an der Luzernerstrasse 32 verfügen 

alle Häuser der Gesamtüberbauung über gefaltete Schrägdä-

cher. Auf den Flach- und Schrägdächern aller vier Häuser wer-

den Photovoltaikanlagen installiert. Die Dachflächen werden 

dabei vollständig belegt (Maximalausbau). Bei der Luzerner-

strasse 14a/b wird eine Anlagegrösse von rund 105 kWp und 

bei der Luzernerstrasse 30/32 von rund 97 kWp vorgesehen. 

Der produzierte Solarstrom soll möglichst im Haus verbraucht 

werden.

dung zwischen der Luzernerstrasse und den Sportanlagen 

sicherstellt. Zwischen den neuen Tagesstrukturen und der 

neuen Bibliothek gibt es eine öffentliche Aussentreppe so-

wie ein öffentlich zugänglicher Lift, welcher das Niveau der 

Sport- und Schulanlage mit dem Niveau der Luzernerstrasse 

verbindet.

Auf dem Areal verteilt befinden sich zahlreiche Fahrradab-

stellplätze. Die Fahrradabstellplätze für die Bewohnerinnen 

und Bewohner der Überbauung befinden sich in den Unter-

geschossen der jeweiligen Doppelhäuser. 
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Planerteam / Baukommission

Im November 2024 setzte der Gemeinderat die Baukommis-

sion Luzernerstrasse ein. Sie hat während der Projekt- und Bau-

phase die Interessen der Bauherrschaft wahrzunehmen und 

fungiert als Stabsstelle des Gemeinderates mit Antragsrecht. 

Präsident

Pascal Frei, Gemeindeammann

Mitglieder mit Stimmrecht

René Duss, Gesamtschulleiter

Eveline Erni, Mitglied Bildungskommission

Patricia Hirschi, Leiterin Immobilien

Stephan Lackner, Leiter Finanzen und Controlling

Matthias Reinhard, Leiter Technik und Infrastruktur

Mitglieder ohne Stimmrecht

Claudia Emmenegger, Leiterin Jugend, Sport, Vereine, Kultur 

Rafaela Fux, Fux + Partner GmbH, Bauherrenbegleitung

Ueli Gadient, Meyer Gadient Architekten AG, Architekt

Jörg Melchior, Büro für Bauökonomie AG, 

Baukostenplaner und Bauleitung

Für die Erstellung der Gebäude sowie der Umgebung ist ein 

Baukredit von gesamthaft 37,5 Mio. Franken notwendig. Der 

Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von +/- 10 Prozent 

auf. Er basiert auf dem Preisstand vom Oktober 2025 (Indexba-

sis Oktober 2020) gemäss Baukostenindex der Region Zentral-

schweiz. Alle Preise sind inklusive 8,1 Prozent Mehrwertsteuer 

(aktueller Steuersatz) zu verstehen.

Im Baukredit nicht enthalten ist der Planungskredit Luzerner-

strasse von 2,6 Mio. Franken, welcher an der Urnenabstim-

mung vom 24. November 2024 genehmigt wurde. Der Kredit 

ist noch nicht abgerechnet. Bis dahin ist der Endbetrag noch 

offen.

Organisation

Baukosten und Finanzierung

Fachplaner

Landschaftsarchitekt, Freiraumarchitektur GmbH

Holzbauingenieur, Pirmin Jung Schweiz AG

Bauphysiker, Pirmin Jung Schweiz AG

Bauingenieur, Emch und Berger WSB AG

HLKK-Ingenieur, Troxler & Partner AG

Elektroingenieur, Troxler & Partner AG

Termine

Als erste Etappe wird die gemeinsame Einstellhalle über das 

gesamte Areal erstellt. Im Anschluss erstellen die Grundei-

gentümer ihre Gebäude. Die Gemeinde beabsichtigt, mit der 

Realisierung nahtlos an die Fertigstellung der Einstellhalle zu 

starten, so dass der Bezug der Räumlichkeiten im Jahr 2030 

erfolgen kann. Dies unter Vorbehalt der Zustimmung zum Son-

derkredit und der rechtskräftigen Baubewilligung.

Baukosten nach Objekten

Die Baukosten teilen sich wie folgt auf die Teilprojekte auf:

Kosten Haus 14a Tagesstrukturen 	 CHF 11‘700‘000

Kosten Haus 14b Bibliothek	 CHF 8‘600‘000

Kosten Haus 30/32 Wohnen/Spitex	 CHF 16‘000‘000

Kosten Park & rückwärtige Erschliessung	 CHF 1‘200‘000

Total	 CHF 37‘500‘000



23

SONDERKREDIT ÜBERBAUUNG LUZERNERSTRASSE

Die Kosten für die öffentliche Umgebung beinhalten sämtliche 

Baukosten. Mit Abschluss des Projektes verbleiben rund 40 % 

der Kosten bei der Gemeinde. Die restlichen rund 60 % werden 

nach Vorliegen der Bauabrechnung den Grundeigentümern 

sowie der einfachen Gesellschaft «Konsortium Luzernerstrasse» 

in Rechnung gestellt. Die Anteile werden im Verhältnis zu den 

Grundstücksflächen bemessen, die Mutationen sind noch nicht 

erfolgt. 

Gemäss aktuellem Förderprogramm des Kantons Luzern wird 

davon ausgegangen, dass für das Gebäude Luzernerstrasse 

14a/b Fördergelder für das Label Minergie P-Eco im Rahmen 

von rund 30'000 Franken beantragt werden können. 

Baukosten nach Aufwandgruppen

Vorbereitungsarbeiten	 1,8 Mio

Gebäude	 25,1 Mio

Betriebseinrichtungen	 0,6 Mio

Umgebung	 2,5 Mio

Baunebenkosten	 2,6 Mio

Reserve	 4,7 Mio

Ausstattung	 0,2 Mio

Total Baukredit	 37,5 Mio

Finanzierung gewährleistet

Der Baukredit in der Höhe von 37,5 Mio. Franken wird vollstän-

dig durch die Gemeinde finanziert. Dies mit Ausnahme der all-

gemeinen Umgebung: An dieser beteiligen sich die weiteren 

Grundeigentümer anteilmässig mit rund 60 %.

Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich mit Eigenmitteln sowie 

Mitteln aus der laufenden Rechnung. Zusätzlich werden Mittel 

aus dem Nachkommenserbschaftssteuerfonds, aus dem Ener-

giefonds sowie dem Fonds für Mehrwertabgabe bezogen.

Finanzierung

Eigenmittel	 34,0 Mio

Nachkommenserbschaftssteuerfonds	 3,0 Mio

Energiefonds	 0,3 Mio

Fonds für Mehrwertabgabe	 0,2 Mio

Total Sonderkredit	 37,5 Mio

Bereits seit längerem ist im jährlichen Investitionsplan ein ent-

sprechender Ausgabenposten enthalten und im Finanzplan ab-

gedeckt.

Neben dem Baukredit sind wiederkehrende Folgekosten zu 

berücksichtigen. Die Aufwendungen werden jährlich der Er-

folgsrechnung der Gemeinde belastet. Aufgrund der guten 

Finanzlage der Gemeinde Meggen ist auch die langfristige 

Finanzierung der Investitions- und der laufenden Kosten gesi-

chert, ohne dass aus heutiger Sicht wesentliche Auswirkungen 

auf den Finanzhaushalt zu erwarten sind. 

Luzernerstrasse 14a: Tagesstrukturen

Das Gebäude an der Luzernerstrasse 14a, welches im Hinblick 

auf ein zukünftiges Wachstum grösser dimensioniert ist, führt 

zu höheren Betriebs- und Unterhaltskosten. Durch die Zentra-

lisierung der Betreuung an einem Ort fallen die provisorischen 

Standorte und damit Kosten im Bereich externe Mieten, Rei-

nigung und Hauswartung weg. Zum heutigen Zeitpunkt wird 

mit jährlichen Mehrkosten von rund 20'000 Franken (vor Ab-

schreibungen) gegenüber heute gerechnet. 

Seitens Schulbetrieb gibt es bezüglich Betreuungsschlüssel 

normative Vorgaben und Empfehlungen, welche für eine si-

chere und qualitativ gute Betreuung einzuhalten sind. Die 

Folgekosten ohne Steuererhöhung tragbar

Schule Meggen ist verpflichtet, ein Betreuungsangebot zur 

Verfügung zu stellen. Es wird deshalb davon ausgegangen, 

dass der Neubau sich nicht auf die Personalkosten auswirkt. 

Wächst der Betreuungsbedarf an, werden die Stellenprozen-

te entsprechend den kantonalen Vorgaben aufgestockt – dies 

wäre auch ohne Neubau notwendig.

Luzernerstrasse 14b: Bibliothek

Mit dem Bezug der neuen Bibliothek entfallen die exter-

nen Mietkosten von 69'000 Franken pro Jahr vom heutigen 

Standort. Aufgrund der grösseren Fläche für die zusätzlichen 

Nutzungsmöglichkeiten wird im Bereich Hauswartung und In-

frastruktur mit Mehrkosten für den Betrieb und Unterhalt ge-

rechnet. 

Das Betriebskonzept für die neue Bibliothek wird derzeit erar-

beitet und auf die erweiterten Nutzungsformen abgestimmt. 

Mit dem Ausbau des Angebots und der bedienten Öffnungs-

zeiten werden die Stellenprozente gemäss Richtlinien von  

Bibliosuisse angepasst. Mit einem vorgesehenen Personaleinsatz 

von 250 Stellenprozenten wird ein hochwertiger, verlässlicher 

und aktueller Betrieb gewährleistet. 
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Park und rückwärtige Erschliessung

Der laufende Unterhalt für die öffentliche Anlage (Reinigung, 

Schneeräumung etc.) wird von der Gemeinde übernommen. 

Für den Unterhalt der Parkanlage mit dem Spielplatz und dem 

neuen Fuss- und Fahrradweg auf der nördlichen Seite gibt es 

beim Werkdienst einen leichten Mehraufwand von rund 15 

Stellenprozent.

Luzernerstrasse 30/32: Wohn- und Geschäftshaus

Die Räumlichkeiten in diesem Gebäude werden extern vermie-

tet. Die Mietpreise werden sich an den effektiven Kosten orien-

tieren. Die Mietpreise beinhalten auch den Aufwand für die 

Bewirtschaftung, Vermietung, Hauswartung und Finanzierung 

wie Abschreibungen und Verzinsungen. Aus diesem Grund 

wird mit keinen Zusatzkosten gerechnet.

Demgegenüber reduzieren sich die externen Mietkosten der Gemeinde um rund 105'000 Franken pro Jahr.

Pensen Betrieb Bibliothek 130 % CHF 130'000

Pensen Werkdienst 15 % CHF 15'000 

Pensen Hauswartung und Reinigung 5 % CHF 5'000 

Betriebs- und Unterhaltskosten (Wartung, Unterhalt, Heizung, Lüftung, Versicherungen etc.) CHF 135'000 

Jährliche Abschreibungen CHF 537’000 

Zinsen (variabel)   – 

Folgekosten

Ist die Einstellhalle kein Bestandteil dieses  

Sonderkredites und somit nicht öffentlich?

Die Mehrheit der Parkplätze befindet sich in einer unter-

irdischen, nicht öffentlichen Einstellhalle: Diese wird als 

separates Projekt geplant und realisiert. Die Gemeinde 

ist Teil der einfachen Gesellschaft «Konsortium Luzer-

nerstrasse», welche das Projekt realisiert. Der Kosten-

anteil der Gemeinde für die Erstellung der Einstellhalle 

wurde von der Stimmbevölkerung an der Urne am 24. 

November 2024 bereits genehmigt. Nebst den privaten 

Parkplätzen für die Bewohnerinnen und Bewohner so-

wie weitere Nutzende der Gebäude gibt es im hinteren 

Bereich bei der neuen Bibliothek 16 gemeinsame Besu-

cherparkplätze. Der Zugang zur Einstellhalle wird kont-

rolliert, die Besucherparkplätze werden bewirtschaftet. 

Die Installationen für Ladestationen in der Einstellhalle 

werden von den jeweiligen Eigentümern eigenständig 

geplant und ausgeführt.

Wieso kein fixer Anschluss an den 

Energieverbund Seewasser Meggen?

Der Zeitpunkt der Realisierung der Tagesstrukturen 

drängt – die Provisorien laufen aus. Zudem wird in den 

nächsten Jahren mit einer weiteren Zunahme der Nach-

frage gerechnet. Damit der Bau nicht verzögert wird, ist 

der Einsatz von Erdsonden geplant. Diese sollen auf-

grund der engen Verhältnisse unter der Bodenplatte 

der Einstellhalle angebracht werden. Falls vor Baustart 

definitiv feststeht, dass der Energieverbund Seewasser 

Meggen realisiert wird, beabsichtigt die Gemeinde, die 

Bauten an das Fernwärmenetz anzuschliessen.

Wo kann man sich für Wohnungen bewerben?

Bis zum offiziellen Vermietungsstart werden keine 

Wartelisten geführt. Die Wohnungen werden voraus-

sichtlich Anfang 2030 bezugsbereit sein. Die Gemeinde 

Meggen informiert rechtzeitig über das Bewerbungs-

verfahren, die Mietkonditionen und die Grundrisse 

– wie gewohnt über die Gmeindsposcht, die Website 

und das ePaper. 

Oft gestellte Fragen
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Bericht der Controlling-Kommission an die
Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen

Antrag des Gemeinderates zur  
Urnenabstimmung vom 14. Juni 2026
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten mit Zustimmung der Controlling-Kommission, dem Sonderkredit 

von 37,5 Mio. Franken für die Umsetzung des Projektes Luzernerstrasse zuzustimmen.

Stimmzettel
Stimmen Sie dem Sonderkredit von 37,5 Mio. Franken für die Realisierung des Projektes Luzernerstrasse zu?

Als Controlling-Kommission haben wir den Sonderkredit von 

37,5 Mio. Franken für die Umsetzung des Projekts Luzerner-

strasse beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag 

sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 

2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung wird mit dem vorliegenden Finanz-

geschäft eine im Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistung 

umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit, Vollständigkeit, 

Transparenz, Klarheit, Verständlichkeit, Wahrheit als eingehalten. 

Wir empfehlen, den Sonderkredit von 37,5 Mio. Franken für die 

Umsetzung des Projekts Luzernerstrasse zu genehmigen.

Meggen, im April 2026

CONTROLLING-KOMMISSION DER GEMEINDE MEGGEN

Der Präsident: 	 Alain Bachmann

Die Mitglieder: 	� Thomas Affolter, Bruno Landolt,  

Brigitte Lötscher, Roland Stucki
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REGLEMENT ÜBER DIE WASSERVERSORGUNG MEGGEN
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D
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D
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at
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Informationen
Am Schalter der Einwohnerkontrolle können weitere Exemplare dieser Botschaft bezogen werden. Detaillierte Unterlagen liegen bei der 
Gemeindekanzlei im zweiten Stock des Gemeindehauses zur Einsicht auf oder können im Internet eingesehen oder bezogen werden. 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung	 Aktuelle Infos aus der Gemeinde
Montag–Mittwoch, Freitag 	 8.00 bis 11.45 Uhr / 13.30 bis 17.00 Uhr
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